Änderungsantrag zu TOP 10
Der Beschlussvorschlag erhält folgende Fassung:
Die Verwaltung wird beauftragt, die Durchführung einer Machbarkeitsstudie über die Städtebauförderung anzufragen. Wenn dieses möglich ist, soll die Machbarkeitsstudie durch den Bau- und Infrastrukturausschuss dann in Auftrag gegeben werden. Die Machbarkeitsstudie soll neben einer möglichen  Bebauung im hinteren Bereich des Herrenhausgrundstücks eine mögliche Nutzung des Herrenhauses und die Schaffung eines Reformgartens enthalten. Der Verkehrswert des gesamten  Herrenhausgrundstücks ist auf der Grundlage des derzeitigen Rechtszustandes (B-Plan 24 in der Fassung der 2. Änderung vom 23.01.1999 ) zu ermitteln. Dabei ist der sog. Anfangswert gem. §§ 153 Abs. 3, 154 Abs. 2 BBauG zugrunde zu legen.  Der bauliche Zustand des Herrenhauses ist zu ermitteln. Weiterhin soll ein Sanierungskonzept für das Herrenhaus und die Teichanlage erstellt werden.  
In der Machbarkeitsstudie sollen die jährlichen Unterhaltungskosten von drei Unterhaltungsbereichen herausgearbeitet werden: 
A. Reformgarten und Durchgang 
B. Herrenhaus 
C. Teichanlage    
Dem Bau- und Infrastrukturausschuss ist das Ergebnis dieser Machbarkeitsstudie zum Zwecke der Beratung und ggf. Einbindung in den Rahmenplan der Gemeinde Altenholz und einer sich anschließenden Bauleitplanung vorzulegen.

Die Begründung erfolgt mündlich
